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Landessynode

Tagung der Landessynode der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-

Waldeck in Hofgeismar
vom 27. bis 29. März 2014
hier: Schlusstermin für die

Einreichung von Anträgen aus den
Kreissynoden

Die Neunte Tagung der 12. Landessynode der Evan-
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck findet vom
27. bis 29. März 2014 in der Kirchlichen Tagungsstätte
der Evangelischen Akademie und des Evangelischen
Predigerseminars in Hofgeismar statt.
Nach § 30 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Lan-
dessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-

Waldeck vom 27. März 1968 (KABl. S. 79) sind An-
träge der Kreissynoden (Artikel 72 Nr. 9 der Grund-
ordnung) spätestens sechs Wochen vor Beginn der
Tagung dem Synodalvorstand einzureichen, damit sie
auf die Tagesordnung gesetzt werden können. Die An-
träge sind schriftlich zu begründen.
Der Schlusstermin für die Einreichung der Anträge ist

Donnerstag, 13. Februar 2014.

Kassel, den 2. Dezember 2013
Präses der Landessynode

Kirchenrat Rudolf S c h u l z e

Kirchengesetze / Verordnungen / Andere Normen

Kirchengesetz zur Einführung von
Bundesbesoldungsrecht in der

Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck

Vom 27. November 2013
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck hat in Hofgeismar das folgende Kir-
chengesetz beschlossen:

Kirchengesetz zur Einführung von
Bundesbesoldungsrecht in der Evangelischen

Kirche von Kurhessen-Waldeck
Vom 27. November 2013

Artikel 1
Änderung des Pfarrbesoldungsgesetzes

Das Kirchengesetz über die Besoldung und Versor-
gung der Pfarrer der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck (Pfarrbesoldungsgesetz) vom 27. Fe-
bruar 1962 in der Fassung der Bekanntmachung vom
09. Mai 1988 (KABl. S. 125), zuletzt geändert durch
das Kirchengesetz zur Änderung der Bezeichnungen
„Kirchliches Rentamt“ und anderer Begrifflichkeiten

vom 27. November 2012 (KABl. S. 322), wird wie
folgt geändert:
1. § 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Auf die Höhe der Besoldung finden die für die
Beamten des Bundes geltenden Vorschriften ent-
sprechende Anwendung.“

2. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Dabei erfolgt der Aufstieg in eine nächsthö-
here Stufe nach bestimmten Dienstzeiten (Er-
fahrungszeiten).“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Das Grundgehalt steigt nach Erfahrungs-
zeiten von zwei Jahren in der Stufe 1, von je-
weils drei Jahren in den Stufen 2 bis 4 und von
jeweils vier Jahren in den Stufen 5 bis 7. Zei-
ten ohne Anspruch auf Dienstbezüge verzö-
gern den Aufstieg um diese Zeiten, soweit in
den folgenden Bestimmungen nichts anderes
bestimmt ist; die Zeiten sind auf volle Monate
abzurunden.“

c) Es wird ein neuer Absatz 3 mit folgendem
Wortlaut angefügt:
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„(3) Mit der Berufung in den Probedienst wird
ein Grundgehalt der Stufe 1 festgesetzt, so-
weit nicht Erfahrungszeiten entsprechend den
folgenden Bestimmungen anerkannt werden.
Dem Pfarrer ist die Berechnung und Festset-
zung schriftlich mitzuteilen.“

3. Es wird ein neuer § 5 mit folgendem Wortlaut ein-
gefügt:
„(1) Bei der ersten Stufenfestsetzung werden als
Erfahrungszeiten im Sinne von § 4 Absatz 2 ins-
besondere Zeiten einer gleichwertigen beruflichen
Tätigkeit im Kirchlichen Dienst oder im außer-
kirchlichen Öffentlichen Dienst anerkannt. Weite-
re hauptberufliche Zeiten können ganz oder teil-
weise anerkannt werden, soweit diese für den
Dienst förderlich sind. Zusätzliche Qualifikatio-
nen, die nicht im Rahmen von hauptberuflichen
Zeiten erworben wurden, können in besonderen
Einzelfällen als Erfahrungszeiten im Sinne von
§ 4 Absatz 2 anerkannt werden. Die Zeiten nach
den Sätzen 1 und 2 werden auf volle Monate auf-
gerundet.
(2) Der Anspruch auf das Aufsteigen in den Stufen
ruht, solange der Pfarrer vorläufig des Dienstes
enthoben ist. Führt ein Disziplinarverfahren zur
Amtsenthebung oder zur Entfernung aus dem
Dienst, so erlischt der Anspruch auch für die Zeit
des Ruhens.
(3) Im Übrigen sind für die Festsetzung der Erfah-
rungszeiten und den Aufstieg in den Stufen die
Vorschriften des Bundesbesoldungsgesetzes ent-
sprechend anzuwenden.“

4. Der bisherige § 5 wird zum neuen § 6, Absatz 1
dieser Vorschrift erhält folgende Fassung:
„Pfarrer erhalten das Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 13, nach einer Dienstzeit von 13 Jahren
das Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 14. Das
Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe A 14
wird vom Ersten des Monats an gewährt, in dem
eine hauptberufliche dreizehnjährige Dienstzeit
seit der Berufung in das Pfarrdienstverhältnis voll-
endet wird. Auf die dreizehnjährige Dienstzeit sind
Zeiten einer Beurlaubung im dienstlichen Interesse
und einer Elternzeit anzurechnen. Nicht anzurech-
nen sind Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbe-
züge, einer Beurlaubung auf Grund des Diszipli-
nargesetzes und eines Wartestandes ohne einen
Dienstauftrag.“

5. Die §§ 9a, 12, 13, 18 und 19 werden gestrichen.
6. In § 20a und § 78 Absatz 1 werden die Wörter

„Beamten des Landes Hessen“ durch die Wörter
„Beamten des Bundes“ ersetzt.

7. § 78 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„Im Übrigen richtet sich die Besoldung und Ver-
sorgung der Pfarrer nach den entsprechend anzu-
wendenden Bestimmungen des für die Bundesbe-
amten jeweils geltenden Besoldungs- und Versor-
gungsrechts, soweit durch ein Kirchengesetz oder
aufgrund eines Kirchengesetzes nicht etwas ande-
res bestimmt ist. Bei der Anwendung des Besol-

dungs- und Versorgungsrechts des Bundes ist der
Kirchliche Dienst wie Öffentlicher Dienst zu be-
handeln. Kirchliche Belange und kirchliche Inter-
essen gelten als öffentliche Belange und öffentli-
che Interessen im Sinne des Bundesrechts. Soweit
keine andere Zuständigkeit bestimmt ist, ist für
Entscheidungen nach diesem Kirchengesetz das
Landeskirchenamt zuständig.“

8. In § 33 Absatz 2, § 35 Absatz 1, § 39, § 45, § 47
Absätze 3 und 5, § 60 Absatz 2, § 76 Absatz 2 sowie
§ 78 Absatz 1 wird jeweils das Wort „Landesbe-
amten“ durch das Wort „Bundesbeamten“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung des Ausführungsgesetzes der

Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
zum Kirchenbeamtengesetz der EKD

Das Ausführungsgesetz der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck zum Kirchenbeamtengesetz der
EKD vom 28. November 2006 (KABl. EKKW 2007
S. 11) wird wie folgt geändert:
ln §§ 5, 8 und 10 werden jeweils die Wörter "Beam-
tinnen und Beamten des Landes Hessen" durch die
Wörter "Beamtinnen und Beamte des Bundes" ersetzt.

Artikel 3
Änderung des Kirchengesetzes über die

Umzugskosten und Trennungsentschädigung
der Pfarrer

Das Kirchengesetz über die Umzugskosten und Tren-
nungsentschädigung der Pfarrer in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Januar 1968 (KABl. 1967
S. 96) wird wie folgt geändert:
In der Gesetzesüberschrift wird das Wort "Kirchen-
gesetz" durch das Wort "Verordnung" ersetzt.

Artikel 4
Aufhebung der Verordnung über

Sonderzahlungen
Die Verordnung über Sonderzahlungen an Kirchen-
beamte und Pfarrer der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck vom 10. November 2003 (KABl.
S. 162) wird aufgehoben.

Artikel 5
Übergangsbestimmungen

(1)  Die Rechtsverhältnisse der vor Inkrafttreten dieses
Kirchengesetzes vorhandenen Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger und ihrer Hinterbliebenen
richten sich nach diesem Kirchengesetz. Ihre Versor-
gungsbezüge nach diesem Kirchengesetz dürfen nicht
hinter dem Betrag zurückbleiben, der im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes nach bisherigem
Recht zustand. Bestandskräftige Bescheide, die vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes nach dem zum Zeitpunkt
ihres Erlasses gültigen Recht ergangen sind, gelten
fort. Bestandskräftig festgesetzte ruhegehaltfähige
Dienstzeiten und Versorgungsabschläge bleiben auch
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bei der Festsetzung von Hinterbliebenenversorgung
unverändert.
(2)  Das Weitere, insbesondere die Überleitung der
Besoldung und Versorgung der bei Inkrafttreten die-
ses Gesetzes vorhandenen Besoldungs- und Versor-
gungsempfängerinnen und -empfänger regelt das Lan-
deskirchenamt durch Verordnung.

Artikel 6
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. März 2014 in Kraft.

Das vorstehende Kirchengesetz wird hiermit verkün-
det.

Kassel, den 29. November 2013
Dr. H e i n

Bischof

Kirchengesetz über die Errichtung des
Kirchenkreises Eder

Vom 27. November 2013
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck hat in Hofgeismar das folgende Kir-
chengesetz beschlossen:

Kirchengesetz über die Errichtung des
Kirchenkreises Eder

Vom 27. November 2013

Artikel 1
Kirchengesetz über die Vereinigung der
Kirchenkreise der Eder und Frankenberg

§ 1
Die Kirchenkreise der Eder und Frankenberg werden
zum Kirchenkreis Eder vereinigt. Der neue Kirchen-
kreis ist Rechtsnachfolger der bisherigen Kirchenkrei-
se der Eder und Frankenberg.

§ 2
Für den neuen Kirchenkreis Eder sind alsbald eine
neue Kreissynode und ein neuer Kirchenkreisvorstand
zu bilden. Bis zu ihrer Konstituierung werden ihre
Aufgaben von den vereinigten Kreissynoden und den
vereinigten Kirchenkreisvorständen der bisherigen
beiden Kirchenkreise wahrgenommen.

§ 3
(1)  Die erste Kreissynode nach der Errichtung des
Kirchenkreises Eder setzt sich zusammen aus:
1. der Dekanin oder dem Dekan,

2. Pfarrerinnen und Pfarrern, die innerhalb des Kir-
chenkreises ein Pfarramt verwalten oder einen Pre-
digtauftrag haben, nach Maßgabe des Absatzes 2,

3. den von den Kirchenvorständen nach Absatz 3 zu
wählenden Laienmitgliedern,

4. den gewählten und berufenen Mitgliedern der Lan-
dessynode, die im Kirchenkreis ihren Wohnsitz
haben,

5. mindestens sechs und höchstens acht Mitgliedern,
die der Kirchenkreisvorstand aus dem Kirchen-
kreis beruft.

(2)  Für jede Kirchengemeinde - bei Kirchspielen für
das Kirchspiel - ist der Gesamtumfang der Dienstauf-
träge der in der Gemeinde oder im Kirchspiel errich-
teten Pfarrstellen zu ermitteln; dabei bleiben Dekan-
stellen sowie Zusatzaufträge und weitergehende Auf-
träge (Artikel 51 Absätze 2 und 4 der Grundordnung)
unberücksichtigt. Die Kirchenvorstände - bei Kirch-
spielen die vereinigten Kirchenvorstände - wählen in
die Kreissynode je vollendetem vollen Dienstauftrag
eine Pfarrerin oder einen Pfarrer. Jede Kirchenge-
meinde - bei Kirchspielen das Kirchspiel - entsendet
mindestens eine Pfarrerin oder einen Pfarrer in die
Kreissynode. Pfarrerinnen und Pfarrer, die innerhalb
des Kirchenkreises einen Predigtauftrag haben, wäh-
len in die Kreissynode eine Pfarrerin oder einen Pfar-
rer aus ihrer Mitte.
(3)  Die Kirchenvorstände - bei Kirchspielen die ver-
einigten Kirchenvorstände - wählen in die Kreissyno-
de doppelt so viele Laienmitglieder wie die Gemeinde
oder das Kirchspiel Pfarrerinnen und Pfarrer entsen-
det.
(4)  Für jedes Mitglied nach Absatz 1 Ziffern 2, 3 und
5 ist, soweit möglich, eine Stellvertretung zu wählen.
(5)  Im Übrigen gelten Artikel 65 und 66 der Grund-
ordnung entsprechend.

§ 4
Für die laufende Amtszeit der Landessynode gelten
die von den Kreissynoden der bisherigen Kirchenkrei-
se der Eder und Frankenberg in die Landessynode ent-
sandten Mitglieder und deren Stellvertretungen als
vom Kirchenkreis Eder entsandte Mitglieder und
Stellvertretungen.

Artikel 2
Änderung des Kirchengesetzes über die Zahl

und Abgrenzung der Sprengel
Das Kirchengesetz über die Zahl und Abgrenzung der
Sprengel vom 4. Dezember 1975 (KABl. 1976 S. 1),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Kirchengesetzes
über die Veränderung der Kirchenkreise Frankenberg,
Kirchhain, Marburg-Land und des Stadtkirchenkrei-
ses Marburg vom 23. November 2011 (KABl. S. 283),
wird wie folgt geändert:
In § 1 werden das Wort Frankenberg gestrichen und
die Wörter „der Eder“ durch das Wort „Eder“ ersetzt.
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Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Das vorstehende Kirchengesetz wird hiermit verkün-
det.

Kassel, den 29. November 2013
Dr. H e i n

Bischof

Kirchengesetz über die Veränderung
der Kirchenkreise Fritzlar, Homberg,

Rotenburg und Ziegenhain
Vom 27. November 2013

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck hat in Hofgeismar aufgrund von Ar-
tikel 64 Absatz 2 der Grundordnung das folgende Kir-
chengesetz beschlossen:

Kirchengesetz über die Veränderung der
Kirchenkreise Fritzlar, Homberg, Rotenburg

und Ziegenhain
Vom 27. November 2013

Artikel 1
Kirchengesetz über die Vereinigung der

Kirchenkreise Fritzlar und Homberg

§ 1
Die Kirchenkreise Fritzlar und Homberg werden zum
Kirchenkreis Fritzlar-Homberg vereinigt. Der neue
Kirchenkreis ist Rechtsnachfolger der bisherigen Kir-
chenkreise Fritzlar und Homberg.

§ 2
Für den neuen Kirchenkreis Fritzlar-Homberg sind
alsbald eine neue Kreissynode und ein neuer Kirchen-
kreisvorstand zu bilden. Bis zu ihrer Konstituierung
werden ihre Aufgaben von den vereinigten Kreissyn-
oden und den vereinigten Kirchenkreisvorständen der
bisherigen beiden Kirchenkreise wahrgenommen.

§ 3
(1)  Die erste Kreissynode nach der Errichtung des
Kirchenkreises Fritzlar-Homberg setzt sich zusam-
men aus:
1. den Pfarrerinnen und Pfarrern, die innerhalb des

Kirchenkreises ein Gemeindepfarramt verwalten;
wird eine Gemeindepfarrstelle durch zwei Pfarre-
rinnen oder Pfarrer gemeinsam versorgt, hat der
Kirchenvorstand eine dieser Personen in die Kreis-
synode zu wählen,

2. zwei landeskirchlichen Pfarrerinnen oder Pfarrern,
die von den landeskirchlichen Pfarrerinnen und

Pfarrern der Pfarrkonferenz des Kirchenkreises aus
ihrer Mitte gewählt werden; die Dekanin oder der
Dekan lädt zu der Sitzung ein und leitet sie,

3. den von den Kirchenvorständen nach Absatz 2 zu
wählenden Laienmitgliedern,

4. den gewählten und berufenen Mitgliedern der Lan-
dessynode, die im Kirchenkreis ihren Wohnsitz
haben,

5. mindestens sechs und höchstens zehn Mitgliedern,
die der Kirchenkreisvorstand aus dem Kirchen-
kreis beruft.

(2)  Die Kirchenvorstände - bei Kirchspielen die ver-
einigten Kirchenvorstände - wählen in die Kreissyno-
de doppelt so viele Laienmitglieder wie die Gemeinde
oder das Kirchspiel Pfarrstellen mit vollem Dienst-
umfang hat. Pro Gemeindepfarrstelle mit einge-
schränktem Dienstumfang wird nur ein Laienmitglied
gewählt; Dekanstellen sowie mit einem Zusatzauftrag
oder mit einem weitergehenden Auftrag verbundene
Pfarrstellen gelten als Stellen mit eingeschränktem
Dienstumfang. Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kirchen-
gemeinden und Kirchspiele mit mehr als 2.000 Ge-
meindegliedern; in diesen Kirchengemeinden und
Kirchspielen wählen die Kirchenvorstände bei bis zu
3.500 Gemeindegliedern drei, bei über 3.500 Gemein-
degliedern vier Laienmitglieder.
(3)  Für jedes Mitglied nach Absatz 1 Ziffern 2, 3 und
5 ist eine Stellvertretung zu wählen bzw. zu berufen.
Im Falle des Absatzes 1 Ziffer 1 Halbsatz 2 ist die nicht
gewählte Person die Stellvertretung.
(4)  Die Mitglieder der Kreissynode nach Absatz 1
Ziffer 5 werden von den vereinigten Kirchenkreisvor-
ständen der bisherigen beiden Kirchenkreise be-
stimmt.

§ 4
Für die laufende Amtszeit der Landessynode gelten
die von den Kreissynoden der bisherigen Kirchenkrei-
se Fritzlar und Homberg in die Landessynode ent-
sandten Mitglieder und deren Stellvertretungen als
vom Kirchenkreis Fritzlar-Homberg entsandte Mit-
glieder und Stellvertretungen.

Artikel 2
Änderung des Kirchengesetzes über die Zahl

und Abgrenzung der Sprengel
Das Kirchengesetz über die Zahl und Abgrenzung der
Sprengel vom 4. Dezember 1975 (KABl. 1976 S. 1),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Kirchengesetzes
über die Veränderung der Kirchenkreise Frankenberg,
Kirchhain, Marburg-Land und des Stadtkirchenkrei-
ses Marburg vom 23. November 2011 (KABl. S. 283),
wird wie folgt geändert:
In § 1 werden die Wörter „Fritzlar, Homberg“ durch
das Wort „Fritzlar-Homberg“ ersetzt.
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Artikel 3
Umgliederung von Kirchengemeinden in

andere Kirchenkreise

§ 1
(1) Die Kirchengemeinde Landsburg, deren Gemein-
deteile Dorheim, Schlierbach und Waltersbrück bisher
dem Kirchenkreis Fritzlar zugeordnet sind, wird in den
Kirchenkreis Ziegenhain eingegliedert.
(2) Die Kirchengemeinden Moischeid und Verna wer-
den aus dem Kirchenkreis Fritzlar-Homberg in den
Kirchenkreis Ziegenhain umgegliedert.

§ 2
Die Kirchengemeinden Rengshausen und Nausis wer-
den aus dem Kirchenkreis Rotenburg in den Kirchen-
kreis Fritzlar-Homberg umgegliedert.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Das vorstehende Kirchengesetz wird hiermit verkün-
det.

Kassel, den 29. November 2013
Dr. H e i n

Bischof

Kirchengesetz über die Errichtung des
Kirchenkreises Hanau

Vom 27. November 2013
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck hat in Hofgeismar aufgrund von Ar-
tikel 64 Absatz 2 der Grundordnung das folgende Kir-
chengesetz beschlossen:

Kirchengesetz über die Errichtung des
Kirchenkreises Hanau
Vom 27. November 2013

Artikel 1
Kirchengesetz über die Vereinigung der

Kirchenkreise Hanau-Stadt und Hanau-Land

§ 1
Die Kirchenkreise Hanau-Stadt und Hanau-Land wer-
den zum Kirchenkreis Hanau vereinigt. Der neue Kir-
chenkreis ist Rechtsnachfolger der bisherigen Kir-
chenkreise Hanau-Stadt und Hanau-Land.

§ 2
Für den neuen Kirchenkreis Hanau sind alsbald eine
neue Kreissynode und ein neuer Kirchenkreisvorstand
zu bilden. Bis zu ihrer Konstituierung werden ihre

Aufgaben von den vereinigten Kreissynoden und den
vereinigten Kirchenkreisvorständen der bisherigen
beiden Kirchenkreise wahrgenommen.

§ 3
(1)  Die erste Kreissynode nach der Errichtung des
Kirchenkreises Hanau setzt sich zusammen aus:
1. den beiden Dekaninnen oder Dekanen,
2. Laienmitgliedern und geistlichen Mitgliedern nach

Maßgabe von Absatz 2,
3. der Hälfte der Anzahl der landeskirchlichen Pfar-

rerinnen oder Pfarrer, die im Kirchenkreis einen
Predigtauftrag haben; sie werden von den landes-
kirchlichen Pfarrerinnen und Pfarrern der Pfarr-
konferenz des Kirchenkreises aus ihrer Mitte auf
einer Sitzung gewählt, die von der Dekanin oder
dem Dekan einberufen und geleitet wird,

4. den gewählten und berufenen Mitgliedern der Lan-
dessynode, die im Kirchenkreis ihren Wohnsitz
haben,

5. mindestens sechs und höchstens 15 Mitgliedern,
die der Kirchenkreisvorstand aus dem Kirchen-
kreis beruft.

(2)  Die Kirchenvorstände – bei Kirchspielen die ver-
einigten Kirchenvorstände – wählen in die Kreissyn-
ode bei einer Größe von

bis zu 3000 Gemeindegliedern ein geistliches
Mitglied und zwei Laienmitglieder,
bis zu 4000 Gemeindegliedern ein geistliches
Mitglied und drei Laienmitglieder,
bis zu 6000 Gemeindegliedern zwei geistliche
Mitglieder und vier Laienmitglieder,
bis zu 8000 Gemeindegliedern drei geistliche
Mitglieder und sechs Laienmitglieder sowie
bei über 8000 Gemeindegliedern vier geistliche
Mitglieder und acht Laienmitglieder.

Die geistlichen Mitglieder müssen Pfarrerinnen oder
Pfarrer im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a
der Grundordnung sein; gehören dem Kirchenvor-
stand oder dem vereinigten Kirchenvorstand nicht
mehr solcher Pfarrerinnen oder Pfarrer an als zu wäh-
len sind, so gehören sie der Kreissynode von Amts
wegen an.
(3)  Stichtag für die Anzahl der zu wählenden Mit-
glieder nach Absatz 1 Ziffer 3 und Absatz 2 ist der
31. Dezember des der Wahl vorausgehenden Jahres.
(4)  Für jedes Mitglied nach Absatz 1 Ziffern 2, 3 und
5 ist eine Stellvertretung zu wählen bzw. zu berufen.

§ 4
Für die laufende Amtszeit der Landessynode gelten
die von den Kreissynoden der bisherigen Kirchenkrei-
se Hanau-Stadt und Hanau-Land in die Landessynode
entsandten Mitglieder und deren Stellvertretungen als
vom Kirchenkreis Hanau entsandte Mitglieder und
Stellvertretungen.
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Artikel 2
Änderung des Kirchengesetzes über die Zahl

und Abgrenzung der Sprengel
Das Kirchengesetz über die Zahl und Abgrenzung der
Sprengel vom 4. Dezember 1975 (KABl. 1976 S. 1),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Kirchengesetzes
über die Veränderung der Kirchenkreise Frankenberg,
Kirchhain, Marburg-Land und des Stadtkirchenkrei-
ses Marburg vom 23. November 2011 (KABl. S. 283),
wird wie folgt geändert:
In § 1 werden die Wörter „Hanau-Stadt, Hanau-Land“
durch das Wort „Hanau“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Das vorstehende Kirchengesetz wird hiermit verkün-
det.

Kassel, den 29. November 2013
Dr. H e i n

Bischof

Kirchengesetz über die Errichtung des
Kirchenkreises Twiste-Eisenberg

Vom 27. November 2013
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck hat in Hofgeismar das folgende Kir-
chengesetz beschlossen:

Kirchengesetz über die Errichtung des
Kirchenkreises Twiste-Eisenberg

Vom 27. November 2013

Artikel 1
Kirchengesetz über die Vereinigung der

Kirchenkreise des Eisenbergs und der Twiste

§ 1
Die Kirchenkreise des Eisenbergs und der Twiste wer-
den zum Kirchenkreis Twiste-Eisenberg vereinigt.
Der neue Kirchenkreis ist Rechtsnachfolger der bis-
herigen Kirchenkreise des Eisenbergs und der Twiste.

§ 2
Für den neuen Kirchenkreis Twiste-Eisenberg sind
alsbald eine neue Kreissynode und ein neuer Kirchen-
kreisvorstand zu bilden. Bis zu ihrer Konstituierung
werden ihre Aufgaben von den vereinigten Kreissyn-
oden und den vereinigten Kirchenkreisvorständen der
bisherigen beiden Kirchenkreise wahrgenommen.

§ 3
Für die laufende Amtszeit der Landessynode gelten
die von den Kreissynoden der bisherigen Kirchenkrei-
se des Eisenbergs und der Twiste in die Landessynode
entsandten Mitglieder und deren Stellvertretungen als
vom Kirchenkreis Twiste-Eisenberg entsandte Mit-
glieder und Stellvertretungen.

Artikel 2
Änderung des Kirchengesetzes über die Zahl

und Abgrenzung der Sprengel
Das Kirchengesetz über die Zahl und Abgrenzung der
Sprengel vom 4. Dezember 1975 (KABl. 1976 S. 1),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Kirchengesetzes
über die Veränderung der Kirchenkreise Frankenberg,
Kirchhain, Marburg-Land und des Stadtkirchenkrei-
ses Marburg vom 23. November 2011 (KABl. S. 283),
wird wie folgt geändert:
In § 1 werden die Wörter „des Eisenbergs und der
Twiste“ sowie das Komma vor diesen Wörtern durch
die Wörter „und Twiste-Eisenberg“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Das vorstehende Kirchengesetz wird hiermit verkün-
det.

Kassel, den 29. November 2013
Dr. H e i n

Bischof

Sprachliche Gleichbehandlung von
Frauen und Männern in der

Vorschriften- und Verwaltungssprache
Beschluss zur Gleichbehandlung von Frauen

und Männern in der Vorschriften- und
Verwaltungssprache

Die Synode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck hat am 27. November 2013 den folgenden
Beschluss gefasst:
In der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
sind künftig bei der Vorschriften- und Verwaltungs-
sprache folgende Grundsätze zu beachten:

I. Vorschriftensprache
Die Vorschriftensprache ist der Teil der Rechtsspra-
che, der Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Benut-
zungsordnungen etc. umfasst. Bei der sprachlichen
Gestaltung von Rechtsvorschriften sollen Frauen und
Männer gleichermaßen angesprochen und als Betrof-
fene sichtbar gemacht werden. Dazu werden verschie-
dene Möglichkeiten aufgezeigt, die miteinander kom-
biniert werden können. Allerdings ist darauf zu achten,
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dass dadurch Aussagen des Textes nicht verändert
werden. Alle Vorschriftentexte sind klar verständlich
und gut les- und sprechbar zu gestalten.
1. geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen:

- Person, Mitglied, Mensch, Kraft, Opfer etc.;
- Substantive mit der Endung -kraft, z. B. Lehr-

kraft, Fachkraft, oder -ling, z. B. Prüfling,
Flüchtling;

- Kollektiv- und Institutionsbezeichnungen, wie
Leitung, Vorsitz, Vertretung, Präsidium oder
-schaft, z. B. Lehrerschaft, Pfarrerschaft;

- Pluralformen von substantivierten Adjektiven
oder Partizipien, z. B. Angehörige, Minderjäh-
rige, Sachverständige, Heranwachsende, An-
gestellte etc. Hier kann mit dem entsprechen-
den Artikel auch die Singularform genutzt wer-
den, z.B. der oder die Angestellte.

2. kreative Umschreibungen, die es ermöglichen, auf
Personenbezeichnungen zu verzichten:
- adverbiale Bestimmungen, z. B. statt „handeln

als Vertreter“ besser „handeln im fremden Na-
men“;

- Attribute, z. B. statt „Rat eines Arztes“ besser
„ärztlicher Rat“;

- verbale Umschreibungen, z. B. statt „Rechts-
nachfolger ist“ besser „in die Rechtsstellung ist
eingetreten“,

- passivische Formulierungen, z. B. statt „Der
Antragsteller muss den Antrag begründen.“
besser „Der Antrag ist zu begründen.“

3. Paarformen, z. B. Pfarrerinnen und Pfarrer, Kir-
chenbeamtinnen und -beamte

Um den Text übersichtlich zu gestalten, sollten Paar-
formen neben der Möglichkeit geschlechtsneutraler
Formulierungen (s. unter 1. und 2.) genutzt werden,
wenn geschlechtsneutrale oder kreative Umschreibun-
gen nicht möglich sind. Paarformen sollten insbeson-
dere an zentralen Stellen des Vorschriftentextes ste-
hen, an denen Funktionen, Positionen und Rechte von
Personen beschrieben werden, um zu zeigen, dass dies
sowohl Frauen als auch Männer betreffen.
Das große „I“ im Wort zur Kennzeichnung der weib-
lichen Endung sowie eine Schrägstrichlösung sind in
Vorschriftentexten nicht zulässig.
Bei wesentlichen Änderungen bestehender Gesetze
und anderer Rechtstexte sollen diese entsprechend den
genannten Grundsätzen angepasst werden.
Es gelten ergänzend die jeweiligen Hinweise des Bun-
desministeriums der Justiz (Hrsg.) im Handbuch für
Rechtsförmlichkeiten - Empfehlungen zur Gestaltung
von Gesetzen und Rechtsverordnungen.

II. Verwaltungssprache
Mit der Verwaltungssprache sind alle amtlichen Äu-
ßerungen gemeint, z. B. Richtlinie, Hausverfügungen,
Rundschreiben, Vordrucke etc.

Verwaltungssprache ist darauf angewiesen, verstan-
den und akzeptiert zu werden. Hier sollen bei allge-
meingültigen Texten die konkreten weiblichen und
männlichen Personen- und Funktionsbezeichnungen
sowie Paarformen verwendet werden.
Im Einzelnen bedeutet dies:
Konkrete Personen haben Anspruch auf eine ge-
schlechtsbezogene Anrede.
Paarformen sollen voll ausgeschrieben und mit „und“
oder „oder“ verbunden werden. Schrägstrichlösungen
sind in Tabellen oder bei Vordrucken möglich.
In Mustern von persönlichen Dokumenten, Formula-
ren etc. werden sowohl die maskulinen als auch die
femininen Formen der Berufs-, Amts- und Funktions-
bezeichnungen aufgenommen.
Im Übrigen sind die Grundsätze der Vorschriftenspra-
che entsprechend zu beachten.

Der Beschluss der Landessynode vom 25. November
1996 über die Empfehlung zur Gleichbehandlung von
Frauen und Männern in der Vorschriften- und Ver-
waltungssprache (KABl. S. 215) wird aufgehoben.

Der vorstehende Beschluss wird hiermit verkündet.

Kassel, den 9. Dezember 2013
Dr. H e i n

Bischof

Erste Verordnung zur Änderung des
Kirchengesetzes zur Anwendung des

Kirchengesetzes über
Mitarbeitervertretungen in der

Evangelischen Kirche in Deutschland
Vom 9. Dezember 2013

Der Rat der Landeskirche hat gemäß Artikel 132
Buchstabe a der Grundordnung folgende Verordnung
beschlossen:

Erste Verordnung zur Änderung des
Kirchengesetzes zur Anwendung des

Kirchengesetzes über
Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen

Kirche in Deutschland
Vom 9. Dezember 2013

Artikel 1
Das Kirchengesetz zur Anwendung des Kirchengeset-
zes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
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Kirche in Deutschland vom 23. November 2011
(KABl. S. 226) wird wie folgt geändert:
In Artikel 1 § 3 Satz 4 werden hinter dem Wort
„Dienststellen“ die Wörter „oder mehrere benachbarte
Kirchenkreise“ eingefügt und die Wörter „zwischen
allen“ durch das Wort „der“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit verkündet.

Kassel, den 9. Dezember 2013
Dr. H e i n

Bischof

Verordnung zur Verlängerung der
Amtszeit der Arbeitsrechtlichen
Kommission für den Bereich der

Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck und des Diakonischen Werkes

in Kurhessen-Waldeck
Vom 9. Dezember 2013

Der Rat der Landeskirche hat gemäß Artikel 132
Buchstabe a der Grundordnung die folgende Verord-
nung beschlossen:
Verordnung zur Verlängerung der Amtszeit
der Arbeitsrechtlichen Kommission für den

Bereich der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck und des Diakonischen

Werkes in Kurhessen-Waldeck
Vom 9. Dezember 2013

Artikel 1
Änderung des Kirchengesetzes über das

Verfahren zur Regelung der
Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter im

kirchlichen und diakonischen Dienst
Das Kirchengesetz über das Verfahren zur Regelung
der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter im kirchlichen
und diakonischen Dienst vom 25. April 1979 (KABl.
S. 70) wird wie folgt geändert:
Nach § 17 wird folgender § 18 eingefügt:
„§ 18 Übergangsregelung
Die gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 und § 13 Absatz 6 Satz
1 am 31. Juli 2014 endende Amtszeit der Arbeits-
rechtlichen Kommission und des Schlichtungsaus-
schusses wird bis zur Konstituierung der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Diakonischen Werkes gemäß
dem Kirchengesetz über das Verfahren zur Regelung
der Arbeitsverhältnisse im diakonischen Dienst vom
27. November 2012 (KABl. S. 311) verlängert, höchs-
tens bis zum 31. Dezember 2015.“

Artikel 2
Änderung des Kirchengesetzes über das

Verfahren zur Regelung der
Arbeitsverhältnisse der Mitarbeitenden im

kirchlichen Dienst
Das Kirchengesetz über das Verfahren zur Regelung
der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeitenden im kirch-
lichen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz - ARRG.
EKKW) vom 26. April 2013 (KABl. S. 73) wird wie
folgt geändert:
In § 19 Absatz 2 werden das Wort „mit“ durch das
Wort „nach“ und die Zahl „2014“ durch die Zahl
„2015“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit verkündet.

Kassel, den 9. Dezember 2013
Dr. H e i n

Bischof

Änderung der Ordnung für den
Polizeiseelsorgebeirat der

Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck

Das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck hat in seiner Sitzung am 19. No-
vember 2013 gemäß Artikel 139 Absatz 1 Buchstabe
g der Grundordnung die Ordnung für den Polizeiseel-
sorgebeirat der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck vom 26. Februar 2013 (KABl. S. 42) wie
folgt geändert:
1. In § 3 wird nach Absatz 4 folgender neuer Absatz

5 eingefügt:
„Der zuständige Referent oder die zuständige Re-
ferentin für Sonderseelsorge des Landeskirchen-
amtes nimmt an den Beiratssitzungen mit beraten-
der Stimme teil.“

2. Der bisherige Absatz 5 wird neu Absatz 6.
3. Die Änderung tritt mit ihrer Veröffentlichung im

Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Die vorstehende Änderung wird hiermit veröffent-
licht.

Kassel, den 20. November 2013 Landeskirchenamt
Dr. H e i n

Bischof
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Honorarordnung der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck

Vom 19. November 2013
Das Landeskirchenamt hat gemäß Artikel 139 Absatz
1 Buchstabe g der Grundordnung der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck vom 22. Mai 1967
(KABl. S. 19) die folgende Ordnung erlassen:
Honorarordnung der Evangelischen Kirche

von Kurhessen-Waldeck
Vom 19. November 2013

§ 1 Grundsatz
(1)  Personen, die Informations-, Beratungs-, Bil-
dungs- oder sonstige Veranstaltungen im Bereich der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck pla-
nen oder durchführen oder bei der Planung und Durch-
führung mitwirken (Referentinnen und Referenten),
kann ein Honorar nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen gewährt werden.
(2)  Für ehrenamtliche Mitarbeit sollen Honorare nicht
gewährt werden.
(3)  An Mitarbeitende der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck dürfen Honorare nur gezahlt wer-
den, wenn die entgoltene Tätigkeit in keiner Verbin-
dung zum Dienstauftrag steht.
(4)  Mitarbeitende im Sinne von Absatz 3 sind alle in
öffentlich-rechtlichen Dienst- oder privatrechtlichen
Dienst- und Arbeitsverhältnissen Beschäftigte, ein-
schließlich der Pfarrerinnen und Pfarrer.

§ 2 Honorarvertrag
(1)  Der Veranstalter hat mit der Referentin oder dem
Referenten vor der Veranstaltung mindestens den In-
halt und den Umfang der Leistungspflicht der Refe-
rentin oder des Referenten und die Höhe des Honorars
zu vereinbaren.
(2)  In der Regel ist ein schriftlicher Honorarvertrag zu
schließen. Dabei soll der anliegende Musterhonorar-
vertrag verwendet werden.

§ 3 Honorarsätze
(1)  Für Leistungen nach § 1 Absatz 1 können folgende
Honorare vereinbart werden:
1. Im Regelfall

a) bis 30,00 Euro je Einsatzstunde
b) bis 125,00 Euro bei halbtägiger Tätigkeit
c) bis 175,00 Euro bei ganztägiger Tätigkeit,

2. für Referentinnen und Referenten mit besonderer
Qualifikation
a) bis 50,00 Euro je Einsatzstunde
b) bis 250,00 Euro bei halbtägiger Tätigkeit
c) bis 500,00 Euro bei ganztägiger Tätigkeit,

3. für freiberuflich tätige Referentinnen und Referen-
ten

a) bis 60,00 Euro je Einsatzstunde
b) bis 300,00 Euro bei halbtägiger Tätigkeit
c) bis 700,00 Euro bei ganztägiger Tätigkeit

4. in außergewöhnlichen Fällen können Sonderrege-
lungen getroffen werden, wenn diese angemessen
und üblich sind.

(2)  Eine besondere Qualifikation im Sinne des Ab-
satzes 1 Nr. 2 liegt in der Regel vor, wenn die Refe-
rentin oder der Referent durch Publikationen, Lehr-
aufträge oder Ähnliches in dem maßgeblichen Aufga-
benbereich ausgewiesen ist.
(3)  Eine Einsatzstunde im Sinne des Absatzes 1 um-
fasst 60 Minuten. Eine halbtägige Mitarbeit erfordert
die Mitwirkung über einen Zeitraum von mindestens
vier Einsatzstunden, eine ganztägige Tätigkeit die
Mitwirkung über einen Zeitraum von mindestens acht
Einsatzstunden.

§ 4 Honorare für Betreuungskräfte
Für die Betreuung von Kindern der Veranstaltungs-
teilnehmer kann der für entsprechend qualifizierte Be-
treuungskräfte nach dem kirchlichen Arbeitsrecht
maßgebliche Stundensatz gezahlt werden.

§ 5 Bemessungsgrundsätze
(1)  Bei der Festsetzung der Honorare nach §§ 2 und
3 sind die Zusammensetzung der Zielgruppe, Vorbe-
reitungsaufwand, Schwierigkeitsgrad der Leistung
und die tatsächliche zeitliche Beanspruchung der Re-
ferentin oder des Referenten zu berücksichtigen.
(2)  Ein Honorar darf aus kirchlichen Haushaltsmitteln
nur gewährt werden, wenn für die Zwecke der Hono-
rartätigkeit Haushaltsmittel verfügbar sind.
(3)  Die Honorare decken die Vorbereitung von Ar-
beitsunterlagen und die Nacharbeit mit ab. Werden
insoweit Leistungen von der Stelle erbracht, die das
Honorar zahlt, so sind die dafür entstehenden Kosten
von dem Honorarsatz abzusetzen. Im Falle von Wie-
derholungsveranstaltungen soll eine Kürzung von
mindestens 10 % vorgenommen werden. Wird eine
Leistung von zwei oder mehreren Personen erbracht,
darf die Summe der Honorare 160% des Höchstsatzes
nicht übersteigen.

§ 6 Reisekosten
Kosten für die An- und Abreise der Referentinnen oder
Referenten zum Veranstaltungsort sowie für die not-
wendige Verpflegung und Übernachtung trägt der
Veranstalter nach Maßgabe der landeskirchlichen Rei-
sekostenbestimmungen, sofern diese Leistungen nicht
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

§ 7 Nebenamtliche Studienleiter
Honorare für nebenamtliche Studienleiterinnen oder
Studienleiter der Evangelischen Akademie, des Pre-
digerseminars und des Pädagogisch-Theologischen
Instituts werden von der Einrichtung im Einverneh-
men mit dem Landeskirchenamt festgesetzt. Die §§ 2
und 3 dieser Ordnung gelten entsprechend.
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§ 8 Inkrafttreten
Die Honorarordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Honorarordnung der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck vom 4. August 1992
(KABl. S. 123) außer Kraft.

Anlage 1
Muster

Honorarvertrag
Zwischen
...
als Veranstalter des/der...
und
Herrn/Frau …
(Referent/in)
wohnhaft in …

1. Herr/Frau
übernimmt bei der oben genannten Veranstaltung
folgende Aufgaben:
a) …
b) …
c) …

2. Er/Sie erhält für die in Nr. 1 beschriebenen Leis-
tungen ein Honorar in Höhe von ...... Euro. Mit dem

Honorar sind auch die Vorbereitungszeiten abge-
golten. Kosten für die Beschaffung des zur Leis-
tungserbringung notwendigen Materials werden
nicht übernommen.

3. Das Honorar unterliegt als Gegenleistung für
Dienstleistungen der Einkommenssteuer des/der
Referenten/in. Er/Sie hat für die Versteuerung der
Einkünfte selbst Sorge zu tragen.

4. Ist der Referent/die Referentin an der Erbringung
der unter Nr. 1 genannten Leistung gehindert, hat
er/sie dies dem Veranstalter unverzüglich mitzu-
teilen. In diesem Fall erlischt der Honoraranspruch
unabhängig vom Grund der Verhinderung.

5. Wird die Veranstaltung später als eine Woche vor
dem vereinbarten Termin vom Veranstalter abge-
sagt, kann der Referent/die Referentin eine Ent-
schädigung in Höhe der bereits entstandenen Auf-
wendungen, höchstens jedoch 50 % des vereinbar-
ten Honorars, verlangen. Weitere Forderungen
können nicht geltend gemacht werden.

Ort/Datum Ort/Datum
(Veranstalter) (Referent/in)

Die vorstehende Ordnung wird hiermit veröffentlicht.

Kassel, den 8. Dezember 2013 Landeskirchenamt
Dr. K n ö p p e l

Vizepräsident

Satzungen

Änderung der Satzung
des Zweckverbandes Ökumenische

Diakoniestation Stadtallendorf-
Neustadt

Die Kirchenvorstände der Evangelischen Kirchenge-
meinden Erksdorf, Hatzbach, Neustadt, Schweins-
berg, Speckswinkel, Stadtallendorf und Wolferode ha-
ben durch übereinstimmende Beschlüsse eine Ände-
rung der Satzung des Zweckverbandes Ökumenische
Diakoniestation Stadtallendorf-Neustadt beschlossen.
Diese ist gemäß § 16 Absatz 1 des Kirchengesetzes
über die Gesamt- und Zweckverbände in der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen-Waldeck vom Landes-
kirchenamt genehmigt worden und wird nachfolgend
bekanntgemacht.

Kassel, den 25. November 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

1. § 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Dem Verbandsvorstand gehören sechs Mitglieder
an, die von den Kirchenvorständen der beteiligten
Kirchengemeinden berufen werden. Dem Ver-
bandsvorstand gehören an: Jeweils ein Mitglied
der Kirchengemeinden Erksdorf, Neustadt,
Schweinsberg, Speckswinkel und Stadtallendorf
und ein Mitglied für die Kirchengemeinden Hatz-
bach und Wolferode. Für jedes dieser Mitglieder
wird ein Stellvertreter/eine Stellvertreterin beru-
fen.
Der Verbandsvorstand kann bis zu drei weitere
Mitglieder aus den beteiligten evangelischen Kir-
chengemeinden sowie den katholischen Kirchen-
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gemeinden Stadtallendorf und Neustadt in den
Vorstand berufen. Mindestens zwei Mitglieder im
Verbandsvorstand müssen ein Pfarrer/eine Pfarre-
rin sein.“

2. § 5 Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Die Mitgliedschaft im Verbandsvorstand endet
mit dem Ende der jeweiligen Kirchenvorstands-
wahlperiode.”

Änderung der Satzung der Stiftung
Stift Rotenburg

Der Verwaltungsrat der Stiftung „Stift Rotenburg“ hat
am 21. November 2013 folgende Änderungen der Sat-
zung vom 30. Januar 2009 (KABl. 2012 S. 324) be-
schlossen:
1. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„(2) Der Verwaltungsrat besteht aus
- dem Dekan/der Dekanin des Kirchenkrei-

ses Rotenburg als Vorsitzenden/r,
- dem Pfarrer/der Pfarrerin der Evangeli-

schen Kirchengemeinde Rotenburg an der
Fulda, in dessen Seelsorgebezirk die
Stiftskirche liegt, als stellvertretende/n
Vorsitzende/n,

- dem/der für das Stiftungswesen zuständi-
gen Referenten/Referentin des Landeskir-
chenamtes,

- ein bis drei weiteren sachkundigen Mit-
gliedern.

Der Verwaltungsrat ergänzt sich durch Zu-
wahl selbst.
Der/die Geschäftsführer/in der Stiftung
nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsra-
tes mit beratender Stimme teil.“

b) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:
„Der Verwaltungsrat ist von dem/der Vorsit-
zenden, im Falle der Verhinderung von dem/
der stellvertretenden Vorsitzenden zu Sitzun-
gen einzuberufen, so oft dies zur ordnungs-
gemäßen Geschäftsführung erforderlich er-
scheint, mindestens jedoch einmal im Jahr."

2. § 9 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:
„Mündliche und schriftliche Erklärungen, durch
die für die Stiftung Verbindlichkeiten begründet
oder Rechte erworben, aufgegeben, verändert oder
durch die Vollmachten erteilt werden, sind von
dem/der Vorsitzenden oder seinem oder ihrem
Stellvertreter/Stellvertreterin und einem weiteren
Verwaltungsratsmitglied abzugeben.“

3. In § 12 werden die Wörter „Evangelische Kirchen-
gemeinde Rotenburg Neustadt“ durch die Wörter
„Evangelische Kirchengemeinde Rotenburg an der
Fulda“ ersetzt.

4. Die Änderungen treten mit ihrer Veröffentlichung
im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Gemäß § 15 Kirchengesetz über kirchliche Stiftungen
in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
vom 28. April 2007 in Verbindung mit § 20 Hessisches
Stiftungsgesetz vom 4. April 1966, zuletzt geändert
durch Artikel 5 Gesetz zur Verlängerung der Gel-
tungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschrif-
ten vom 27. September 2012, hat die Stiftungsaufsicht
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
die Satzungsänderung am 21. November 2013 geneh-
migt.

Kassel, den 28. November 2013 Landeskirchenamt
Dr. K n ö p p e l

Vizepräsident
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Urkunden

Urkunde
über die Vereinigung der

Evangelischen Kirchengemeinden
Großenenglis, Gombeth, Singlis und

Lendorf
Nach Anhörung der Beteiligten hat das Landeskir-
chenamt am 22. Oktober 2013 gemäß Artikel 9 Absatz
3 der Grundordnung der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck vom 22. Mai 1967 (KABl. S. 19)
folgenden Beschluss gefasst:

I.
Die Evangelischen Kirchengemeinden Großenenglis,
Gombeth, Singlis und Lendorf, Kirchenkreise Fritzlar
und Homberg, werden zur Evangelischen Kirchenge-
meinde Großenenglis-Singlis vereinigt.
Die Evangelische Kirchengemeinde Großenenglis-
Singlis ist Gesamtrechtsnachfolgerin der Evangeli-
schen Kirchengemeinden Großenenglis, Gombeth,
Singlis und Lendorf.

II.
1. Aus dem Grundvermögen der Pfarrei Großen-

englis gehen die nachfolgend aufgeführten
Grundstücke auf die Pfarrei der Evangelischen
Kirchengemeinde Großenenglis-Singlis über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Großen-
englis

850 Großen-
englis

3 4/43 0,3195

Großen-
englis

850 Großen-
englis

3 4/39 0,0005

Großen-
englis

850 Großen-
englis

12 3 5,8250

Großen-
englis

850 Großen-
englis

12 10 2,6900

Großen-
englis

850 Großen-
englis

12 21 4,1019

Großen-
englis

850 Großen-
englis

10 22/2 0,0997

2. Aus dem Grundvermögen der Pfarrei Großen-
englis Borken-Großenenglis gehen die nachfol-
gend aufgeführten Grundstücke auf die Pfarrei
der Evangelischen Kirchengemeinde Großen-
englis-Singlis über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Klein-
englis

880 Klein-
englis

1 299 7,2507

Gombeth 733 Gombeth 1 15/4 0,8055

3. Aus dem Grundvermögen der Pfarrei Großen-
englis Borken-Großenenglis gehen die nachfol-
gend aufgeführten Grundstücke auf die Pfarrei
der Evangelischen Kirchengemeinde Großen-
englis-Singlis über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Borken 2988 Borken 2 32/66 0,6850

4. Aus dem Grundvermögen der Kirche zu Großen-
englis gehen die nachfolgend aufgeführten
Grundstücke auf die Evangelische Kirchenge-
meinde Großenenglis-Singlis über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Großen-
englis

806 Großen-
englis

3 34 1,0140

Großen-
englis

806 Großen-
englis

4 24 0,8677

Großen-
englis

806 Großen-
englis

12 9 1,1493

Großen-
englis

806 Großen-
englis

12 23 3,1813

Großen-
englis

806 Großen-
englis

10 22/1 0,2048

5. Aus dem Grundvermögen der Küsterei Großen-
englis gehen die nachfolgend aufgeführten
Grundstücke auf die Küsterei der Evangelischen
Kirchengemeinde Großenenglis-Singlis über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Großen-
englis

796 Großen-
englis

3 35 1,7802

Großen-
englis

796 Großen-
englis

12 18 0,2352

6. Aus dem Grundvermögen der Kirche zu Borken-
Gombeth gehen die nachfolgend aufgeführten
Grundstücke auf die Evangelische Kirchenge-
meinde Großenenglis-Singlis über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Großen-
englis

956 Großen-
englis

12 19 0,2472

Gombeth 736 Gombeth 3 17/1 0,0125
Gombeth 736 Gombeth 4 41/24 0,0830
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7. Aus dem Grundvermögen der Küsterstelle in
Gombeth geht das nachfolgend aufgeführte
Grundstück auf die Küsterei der Evangelischen
Kirchengemeinde Großenenglis-Singlis über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Großen-
englis

801 Großen-
englis

12 20 2,0254

8. Aus dem Grundvermögen der Pfarrei Singlis ge-
hen die nachfolgend aufgeführten Grundstücke
auf die Pfarrei der Evangelischen Kirchenge-
meinde Großenenglis-Singlis über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Singlis 715 Singlis 6 20 4,0937
Singlis 715 Singlis 3 19 0,0125
Singlis 715 Singlis 9 98/1 0,0041
Singlis 715 Singlis 9 30/3 0,0532
Singlis 715 Singlis 3 50/6 2,0000
Singlis 715 Singlis 6 39 0,3931
Singlis 715 Singlis 8 42/8 0,4340
Singlis 715 Singlis 3 127/58 0,2387
Singlis 715 Singlis 3 150/9 0,4658
Singlis 715 Singlis 3 59 0,2479
Singlis 715 Singlis 5 16 0,4774
Singlis 715 Singlis 3 105/6 0,7162
Singlis 715 Singlis 3 38 0,0136
Singlis 715 Singlis 2 41/2 0,9293
Singlis 715 Singlis 3 9/1 0,4663
Lendorf 417 Lendorf 6 20 2,3533
Lendorf 417 Lendorf 6 19 1,4538
Lendorf 417 Lendorf 1 37 1,2085
Lendorf 417 Lendorf 1 30 0,2640
Lendorf 417 Lendorf 9 21 4,9576
Lendorf 417 Lendorf 6 24 1,1050

0,0730
Lendorf 417 Lendorf 9 4 1,0005
Lendorf 417 Lendorf 1 127/10 0,2400
Roppers-
hain

279 Roppers-
hain

2 68/1 2,2850

Roppers-
hain

279 Roppers-
hain

2 57/3 3,7203

9. Aus dem Grundvermögen der Kirchengemeinde
Singlis gehen die nachfolgend aufgeführten
Grundstücke auf die Evangelische Kirchenge-
meinde Großenenglis-Singlis über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Singlis 705 Singlis 9 141/27 0,1042
Singlis 705 Singlis 4 33 1,0360
Singlis 705 Singlis 6 5 2,5568
Singlis 705 Singlis 2 4/1 2,4120
Singlis 705 Singlis 1 6/1 1,6607

10. Aus dem Grundvermögen der Küsterei Singlis
gehen die nachfolgend aufgeführten Grundstü-
cke auf die Küsterei der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Großenenglis-Singlis über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Singlis 507 Singlis 4 57/15 0,7099
Singlis 507 Singlis 3 153/53 0,5058

11. Aus dem Grundvermögen der Kirche zu Lendorf
geht das nachfolgend aufgeführte Grundstück auf
die Evangelische Kirchengemeinde Großeneng-
lis-Singlis über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Lendorf 420 Lendorf 8 16/2 0,1387

12. Aus dem Grundvermögen der Küsterstelle Len-
dorf gehen die nachfolgend aufgeführten Grund-
stücke auf die Küsterei der Evangelischen Kir-
chengemeinde Großenenglis-Singlis über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Lendorf 423 Lendorf 9 29 0,2755
Lendorf 423 Lendorf 10 5 0,2702
Lendorf 423 Lendorf 6 12 0,8789
Lendorf 423 Lendorf 6 13 0,3955
Lendorf 423 Lendorf 6 23 0,5440

0,0530

III.
Dieser Beschluss tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014
in Kraft.

Kassel, den 2. Dezember 2013 Landeskirchenamt
L.S. Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat
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Bekanntmachungen

Mitglieder der 12. Landessynode
Nach Mitteilung des Präses der Landessynode, Kir-
chenrat Rudolf Schulze, ist das folgende Mitglied der
12. Landessynode während der laufenden Amtszeit
ausgeschieden:
Mai 2013
Pfarrer Hermann Köhler, Stadtkirchenkreis Kassel

Neue Mitglieder der Landessynode sind seit:
November 2012
Pfarrer Günter Engemann, Kirchenkreis des Eisen-
bergs
September 2013
Pfarrer Gerd Bechtel, Stadtkirchenkreis Kassel

Auflösung des Gesamtverbandes
„Evangelischer Gemeindeverband

Schwalm-Hundsburg“
Die Gesamtverbandsvertretung des Gesamtverbandes
„Evangelischer Gemeindeverband Schwalm-Hunds-
burg“ hat in ihrer Sitzung am 14. März 2013 die Auf-
lösung des Gesamtverbandes zum 31. Dezember 2013
beschlossen.
Gemäß § 2 Absatz 6 des Kirchengesetzes über die Ge-
samt- und Zweckverbände in der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck vom 18. März 1969
(KABl. S. 25), zuletzt geändert durch Kirchengesetz
vom 23. November 2005 (KABl. S. 218), wird die vom
Landeskirchenamt genehmigte Auflösung des Ge-
samtverbandes bekanntgemacht.

Kassel, den 4. Dezember 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Auflösung des Evangelischen
Gesamtverbandes Singlis-Lendorf

Die Gesamtverbandsvertretung des Evangelischen
Gesamtverbandes Singlis-Lendorf hat in ihrer Sitzung
am 9. November 2012 die Auflösung des Gesamtver-
bandes beschlossen.
Gemäß § 2 Absatz 6 des Kirchengesetzes über die Ge-
samt- und Zweckverbände in der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck vom 18. März 1969
(KABl. S. 25), zuletzt geändert durch Kirchengesetz
vom 23. November 2005 (KABl. S. 218), wird die vom

Landeskirchenamt genehmigte Auflösung des Ge-
samtverbandes bekanntgemacht.

Kassel, den 4. Dezember 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Außergeltungsetzen eines Dienstsiegels
hier: Gesamtverband „Evangelischer

Gemeindeverband Schwalm-
Hundsburg“

Das Dienstsiegel des Gesamtverbandes „Evangeli-
scher Gemeindeverband Schwalm-Hundsburg“ wird
aufgrund der Auflösung des Gesamtverbandes zum
31. Dezember 2013 außer Geltung gesetzt.

Kassel, den 4. Dezember 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Außergeltungsetzen eines Dienstsiegels
hier: Evangelischer Gesamtverband

Singlis-Lendorf
Das Dienstsiegel des Evangelischen Gesamtverban-
des Singlis-Lendorf wird aufgrund der Auflösung des
Gesamtverbandes zum 31. Dezember 2013 außer Gel-
tung gesetzt.

Kassel, den 4. Dezember 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Redaktionsschlusstermine für das
Kirchliche Amtsblatt

Nachstehend werden die Redaktionsschlusstermine
für das Jahr 2014 bekannt gegeben. Texte, die nach
den angegebenen Terminen bei der Redaktion des
Kirchlichen Amtsblattes eingehen, können erst für das
jeweils nächste Amtsblatt berücksichtigt werden.

Ausgabe 2014 Redaktionsschluss Erscheinungs-
datum

Januar 17.01.2014, 12 Uhr 31.01.2014
Februar 17.02.2014, 12 Uhr 28.02.2014
März 17.03.2014, 12 Uhr 31.03.2014
April 14.04.2014, 12 Uhr 30.04.2014
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Ausgabe 2014 Redaktionsschluss Erscheinungs-
datum

Mai 16.05.2014, 12 Uhr 31.05.2014
Juni 16.06.2014, 12 Uhr 30.06.2014
Juli 16.07.2014, 12 Uhr 31.07.2014
August 18.08.2014, 12 Uhr 31.08.2014
September 17.09.2014, 12 Uhr 30.09.2014
Oktober 15.10.2014, 12 Uhr 31.10.2014
November 17.11.2014, 12 Uhr 30.11.2014
Dezember 10.12.2014, 12 Uhr 31.12.2014

Die Redaktion behält sich vor, im Einzelfall Termin-
änderungen vorzunehmen sowie Sonderausgaben her-
auszugeben.

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Meldung zur Ersten Theologischen
Prüfung

(Winter 2014)

Prüfungsamt
der Evangelischen Kirche von

Kurhessen-Waldeck
für die

Erste Theologische Prüfung
- Geschäftsstelle -

Die Gesuche um Zulassung zur Ersten Theologischen
Prüfung (Winter 2014) sind bis zum 15. Mai 2014 bei
dem Vorsitzenden des Prüfungsamtes der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck für die Erste
Theologische Prüfung, Wilhelmshöher Allee 330,
34131 Kassel, einzureichen.
Anmeldeformulare sind beim Prüfungsamt anzufor-
dern.

Personal- und Stellenangelegenheiten

Personalia
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Pfarrstellenausschreibungen

Hettenhausen, Kirchenkreis Fulda
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.

Landeskirchliche Pfarrstelle des/der Beauftrag-
ten für Kindergottesdienst im Sprengel Hanau
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs
für die Dauer von sieben Jahren.
Weitere Auskünfte erteilt der zuständige Referent im
Landeskirchenamt, Pfarrer PD Dr. Lutz Friedrichs,
Telefon: 0561 9378-233.

Landeskirchliche Pfarrstelle zur Erteilung von
Religionsunterricht an der Oskar-von-Miller-
Schule (Berufliche Schule) in Kassel
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.
Als Dienstbeginn ist der 1. August 2014 vorgesehen.
Mit der Stelle verbunden ist eine Beauftragung für
Schulseelsorge. Von Bewerberinnen oder Bewer-
bern ohne Erfahrungen mit dem Unterrichten an Be-
ruflichen Schulen wird erwartet, dass sie berufsbe-
gleitend an einer zusätzlichen Qualifizierung teil-
nehmen.
Weitere Auskünfte erteilt der Referent für Schule
und Unterricht, Pfarrer Dr. Michael Dorhs, Telefon:
0561 9378-394.

Asbach, Kirchenkreis Hersfeld
(Erneute Ausschreibung einer Hälfte der gemeinsam
versorgten Pfarrstelle wegen Feststellung der An-
stellungsfähigkeit des mit der Versehung der Hälfte
der Pfarrstelle beauftragten Pfarrers im Probedienst)
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.

Nesselröden, Kirchenkreis Eschwege
(Erneute Ausschreibung der gemeinsam versorgten
Pfarrstelle wegen Feststellung der Anstellungsfähig-
keit des mit der Versehung der Pfarrstelle beauftrag-
ten Pfarrerehepaars im Probedienst)
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl und Prä-
sentation.

Unterreichenbach, Kirchenkreis Gelnhausen
(Erneute Ausschreibung wegen Feststellung der An-
stellungsfähigkeit der mit der Versehung der Pfarr-
stelle beauftragten Pfarrerin im Probedienst)
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.
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Wolfershausen-Brunslar-Deute, Kirchenkreis
Melsungen
(Erneute Ausschreibung einer Hälfte der gemeinsam
versorgten Pfarrstelle wegen Feststellung der An-
stellungsfähigkeit der mit der Versehung der Hälfte
der Pfarrstelle beauftragten Pfarrerin im Probe-
dienst)
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.

Landeskirchliche Pfarrstelle für Diakonie im
Kirchenkreis Gelnhausen
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
(Erneute Ausschreibung wegen Feststellung der An-
stellungsfähigkeit des mit der Versehung der Pfarr-
stelle beauftragten Pfarrers im Probedienst)
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.

Hinweise zu Bewerbungen:
Die Profile der ausgeschriebenen Pfarrstellen sind
im Landeskirchenamt, Referat „Personalverwaltung
Theologisches Personal“, auf Anfrage erhältlich.
Die Mietwerte der Pfarrhäuser/Pfarrdienstwohnun-
gen für die ausgeschriebenen Pfarrstellen können
beim Landeskirchenamt in Kassel unter
Telefon: 0561 9378-235 erfragt werden.
Allen Bewerbungen sind ein tabellarischer Lebens-
lauf und ein Kurzbericht zur bisherigen Tätigkeit
und zu Schwerpunkten der Arbeit und der Fortbil-
dung sowie Hinweise zur Motivation der Bewerbung
beizufügen. Diese Unterlagen sind zur Weitergabe
an die ausgeschriebenen Gemeinden bestimmt.
Bei bereits vom Bewerber bzw. der Bewerberin ver-
sehenen Pfarrstellen entfällt die Vorlage der Unter-
lagen.
Bewerbungen sind bis zum 31. Januar 2014 unmit-
telbar an das Landeskirchenamt, Referat „Personal-
verwaltung Theologisches Personal“ zu richten; eine
Durchschrift ist an das für den Bewerber bzw. die
Bewerberin zuständige Dekanat zu senden.

Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen der EKD

Auslandsdienst in Nigeria/Afrika
Für die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in
Nigeria sucht die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) zum 15. August 2014 für die Dauer von zu-
nächst sechs Jahren

eine Pfarrerin / einen Pfarrer / ein Pfarrehepaar.
Sie finden Informationen über die Gemeinde im In-
ternet unter: www.gemeindenigeria.org
Die vor fast 30 Jahren gegründete deutsche Gemeinde
ist geprägt von ökumenischer Offenheit und einem
vielfältigen Gemeindeleben. Sie besteht aus deutsch-
sprachigen Firmenangehörigen mit hoher Fluktuation,
aber auch einigen Mitgliedern, die auf Dauer im Lande
leben.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:
- Gemeindeaufbau in der Hauptstadt Abuja und da-

mit verbundenes Engagement bei Mitgliederpflege
und Fundraising,

- Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des Farm- u.
Schulprojektes „Hope Eden“,

- Leitung eines Gemeindezentrums, in dem die
deutschsprachige und eine englischsprachige ni-
gerianische Gemeinde miteinander assoziiert sind;
daher sind gute Englischkenntnisse erforderlich,

- Regelmäßige pastorale Reisetätigkeit nach Lagos
und hin und wieder nach Accra/Ghana,

- Bereitschaft zum Erteilen von Unterricht an der
deutschen Schule in Abuja.

Gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrehe-
paar mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der
Gliedkirchen der EKD und mehrjähriger Erfahrung in
der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die Besol-
dung richtet sich nach den Bestimmungen der EKD.
Leben Sie in einer Familie, möchten wir Ihren Partner/
Ihre Partnerin ebenfalls kennen lernen, weil ein mehr-
jähriger Auslandsaufenthalt von ihm bzw. ihr mitge-
tragen werden muss.
Unter www.ekd.de/international/auslandsdienst/stel-
lenausschreibungen.php erhalten Sie die Ausschrei-
bungsunterlagen und ausführliche Informationen über
die Pfarrstelle. Bitte geben Sie dazu Kennziffer
2048 an.
Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Klaus
Burckhardt (Telefon: 0511 2796-235, E-Mail:
klaus.burckhardt@ekd.de) sowie Frau Stünkel-Rabe
(Telefon: 0511 2796-126, E-Mail: heike.stuenkel-ra-
be@ekd.de) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 24. Januar
2014 an:
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Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD
Postfach 21 02 20
30402 Hannover
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de
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